Zentral- KODA Mitarbeiterseite

Georg Grädler, Sprecher der Mitarbeiterseite

Odenwaldstrasse 68, 69124 Heidelberg

Tel: 06221/784064 Mobiltelefon 01751821429 Fax: 06221/784041

E-Mail: Georg.Graedler@t-online.de


69124 Heidelberg,                                                                                   den 3.5.2004

H.H. Kardinal 

Dr. Karl Lehmann

VDD

Postfach 2962

53019 Bonn

Fortbestand/Erhalt der Zentral-KODA

Sehr geehrter Herr Kardinal Lehmann,

die Mitarbeiterseite der Zentral-KODA hat offiziell vom Beschluss der Personalwesenkommission des VDD Kenntnis erlangt gegenüber dem VDD die Empfehlung auszusprechen, dass der weitere Erhalt der Zentral-KODA nicht erforderlich sei.

Die Mitarbeiterseite der Zentral-KODA ist im Gegensatz dazu der Auffassung, dass der Erhalt der Zentral-KODA unerlässlich ist.

Auf einer Klausurtagung der Zentral-KODA zusammen mit Prof. Dütz sind bereits die mit dem Fortbestehen der Zentral-KODA zusammenhängenden Fragen in einem Workshop erörtert worden, interessanterweise sind allerdings von Dienstgeberseite und Mitarbeiterseite daraus unterschiedliche Folgerungen gezogen worden.

Die Mitarbeiterseite nimmt zur Kenntnis, dass die Dienstgeberseite bereits seit längerem kein feststellbares Interesse an einer Arbeit in der Zentral-KODA zeigt, so dass die ablehnende Haltung der Dienstgeberseite zwar nachvollziehbar, aber für das Gelingen des Dritten Weges in Deutschland wenig hilfreich ist. Die Forderung der Dienstgeberseite, die Zentral-KODA aufzulösen, stellt keine echte Problemlösung dar, sondern verlagert die Probleme ungelöst auf die einzelnen Kommissionen. 
Folgende Gründe sprechen nach unserer Auffassung zwingend für ein Fortbestehen der Zentral-KODA:

1. Die Zentral-KODA stellt nach außen gegenüber staatlichen Stellen, Verbänden und Organisationen den einzigen einheitlichen Ansprechpartner für das kirchliche Arbeitsvertragsrecht dar. Diese Funktion kann von ausschließlich regionalen Kommissionen nicht in adäquater Weise ausgeübt werden.

2. Die Zentral-KODA stellt für den gesamten innerkirchlichen verfassten und karitativen Bereich die einzige Klammer für ein in den wesentlichen Grundzügen einheitliches kirchliches Arbeitsvertragsrecht dar. Diese Bedeutung wird durch den nicht unwahrscheinlichen Verlust der bisherigen „Leitwährung BAT“ wachsen.

3. Die Zentral-KODA bietet als einzige Kommission die Gewähr, dass in kirchenspezifischen Bereichen eine einheitliche Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsvertragsrechtes erfolgen kann.

4. Tarifliche Öffnungsklauseln bzw. Kirchenklauseln in staatlichen Gesetzen bedürfen einer weitestgehend einheitlichen Ausgestaltung im Kirchenbereich, um dem Anspruch eines einheitlichen kirchlichen Weges in einem säkularisierten Staat gerecht werden zu können. Diese Aufgabe ist ausschließlich durch die Zentral-KODA leistbar.

5. Das Grunderfordernis der Parität als Wesenselement des Dritten Weges wird in der Zentral-KODA auch für den gesamtdeutschen Bereich verwirklicht, da dem überregionalen Gremium der PWK des VDD ein überregionales Gremium der Mitarbeiterseite gegenübersteht.

Wir sind gerne bereit, im persönlichen Gespräch ausführlich zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Eine Einladung von Vertretern der Zentral-KODA -Mitarbeiterseite in die bischöfliche Kommission, die dieses Thema behandelt, würden wir sehr begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA

Georg Grädler 
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